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Die Präsidentenkonferenz übermittelt in der Beilage 

25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum Entwurf einer 

9. Schulorganisationsgesetz-Novelle mit der Bitte um 

Kenntnisnahme. 

Für den Generalsekretär: 

Beilagen 
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\ PKÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERRE ICHS 

G • Z • = S-1285/Sch 
z.SchT.v.: 5.12.1985 

GZ: 12.690/78-1 I 1/2/85 

An das 
8undesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 
Minoritenplatz 5 
1014 �..ji en 

Wien, am . .. . . . . ...... .. �.:.�:.�.��.6 ....... " "  . . ... . . .  . 
Wien L, Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 0741,637731, Fernschreiber 13/5451 

I L,,",,, . ; / u·rr'v'VLRF 
21 . .  

__________________ . ______ . .  ' __ -GE/'9. __ 

1.;-:'"," 1 O. Mi'iL. 19Ut) 

I v�:::;. 
Betreff: 9. Schulorgan i sat i onsgesetz-N,)velle 

Die Pr.3sidentenJ.<.onfe,.-enz der Landv,,Iirtsc:haftskammern öster­

reichs begrüßt die mit dem vorliegenden l3esetzentl .•. lurf ent­

sprechend der Erschließ�n9 des Nationalrates vom 12. Juni 

1985 geplante Herabsetzung der KlassenschGlerzahl an den 

Berufsschulen auf 30 grundsätzlich und ebenso die überfüh­

rung der in der 5.Schu!crganisationsgesetznovelle (Art.II) 

vorgesehenen Schulversuche "überleitungslehrgänge" (nunmehr 
Vorbereitungslehrgänge genannt) und "Aufbaulehrgänge" in 

das Regelschuh,:esen, die einer Empfehll.lng der Schulreforrn­

komrnission v,)m 4.,]uni 1985 entspl-ic:ht. 

Aus diesem Anlaß bedauert die Präsidentenkonferenz, daß 

es nach der geltenden und geplanten Rechtslage im gewerb­

lichen Bereich auf Grund einer ab�eschlossenen Lehre oder 

auf Grund des Besuches einer mittleren Schule leichter m3g­

lich ists ZIJm Ab-:.chluß eirler höheren Lehran-:.talt zu kommen 

als im Bereich der Land- und Forstwirtschaft. �ie Präsiden-

tenkonferenz regt ans auch für den Bereich des land- und 

forstwirtschaftlichen Schulwesens (insbesondere Bundesge­

setz betreffend Grundsätze far die land- und forstwirt­

schaftlichen Fachschulen, BG8l.NT. 320/1975 und Land- und 

forstwirtschaftliches Bundesschu1gesetz� BGB1.Nr. 175/1966) 

lrn Sc:hulvel-su.::h bel/.Jähr te, en t-:.pl"ec:hende gesetzl i che Mögl i c:h­

keiten zu schaffen. Dabei wären die mit der 7.Schulorsani­

sationsgesetz-Novelle, 8GBl.Nr. 365/1982� far den Bereich 
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der gewerblichen Wirtschaft in das Regelschulwesen 

übertragenen Schulversuche "Leistungsgruppen in den Be­

rufsschulen", "Speziallehrgänge" und "Kollegs" in die über­

legungen miteinzubeziehen. 

Zu einzelnen Bestirrrnungen wird folgendes bemerkt: 

Zu § 51 Abs.l: 

Die Senkung der Klassenschülerh6chstzahl an den Berufsschu­

len von 33 auf 30 wird begrüßt, da damit eine Gleichstellung 

zum allgemeinbildenden Schulwesen hergestellt wird. Aller­

dings würde es der genannten Entschließung des Nationalrates 

besser entsprechen, diese Maßnahme nicht erst mit 1.9.1987 

und nur klassenaufsteigend, sondern schon früher in Kraft 

zu setzen. Das wäre im Hinblick auf die demographische 

Entwicklung mit sinkenden Schülerzahlen durchaus möglich. 

Zu § 51 Abs.2: 

Auch die Zahl, ab wann in Schülergyuppen zu unterrichten 

ist, sollte herabgesetzt werden und zwar von 25 auf 20 

sowie von 20 auf 12 (Zu dieser Gruppe sollte auch die le­

bende Fremdsprache Kommen). 

Es ist - auch aus dem Text der Erläuterungen - nicht 

ersichtliCh, warum im neuen § 51 Abs.2 die Worte "dies 

gilt nicht für die Trennung des Unterrichtes in Leibes­

übungen nach Geschlechtern" gestrichen werden. 

Zu § 59 Abs.2: 

Grundsätzlich kann die überführung der überleitungslehrgänge 

als Vorbereitungslehrgänge in das Regelschulwesen begrüßt 

werden. In der Praxis wurden diese überleitungslehrgänge 

allerdings wenig genützt und die Erläuterungen bieten keine 

Angaben über positive oder negative Erfahrungen im Schul­

versuch. Inwieweit wurden Interessenten durch die überlei­

tungslehrgänge bzw. dann in der höheren berufsbildenden 

Schule überfordert? Kommt es durch die Vorbereitungs-
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lehrgänge zu einer Leistungsnivellierung? Gleichlaufende 

Informationen wären bezüglich der "Aufbaulehrgänge" (1 73 
lit.b) wert'Joll. 

Als Verbesserung der überleitung wird angeregt, geeigneten 

und in:eressierten Lehrlingen jedenfalls im letzten, allen­

f alls auch im �)or letz ten Lehr jahr zu ermögl i chen, mi t dem 

Oberleitungslehrgang zu beginnen. Dieser überleitungslehr­

gang wäre durch Fernunterricht und Blockunterricht bzw. 

Abendschule so zu gestalten, daß er neben der Le�re ange­

treten werden kann. Die Lehrabschlußprofung müßte aber 

j edenf alls abgelegt t-Jerder . •  i"1i t di eser t"1aßnahme könn ten 

diese Lehrgänge für Lehrlinge attraktiv gemacht werden 

und einen zu großen Zeitverlust gegenüber Schülern, die 

nur die Vollzeitschule besuchen, vermeiden. Weiter wäre 

auch der Bereich der Schulen für wirtschaftliche Frauenbe­

rufe in diese überleitung einzubeziehen. 

Zu den § §  73 und 77 lit.b: 

Der Installierung der Aufbaulehrgänge im Regelwesen wird 

zugest immt. Hi ngev..'i esen 1.,,11 rd auf di e fehlenden Regelungen 

im land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen. Zum Beispiel 

wäre es bedauerlich, wenn die Möglichkeiten der Aufbaulehr­

gänge und Kollegs wohl im Bereich der höheren Lehranstalten 

für wirtschaftliche Frauenberufe angeboten werden, diese 

MÖ9lichkeit aber im landhlirtschaftlichen Bereich (höhere 

Lehranstalten für landwirtschaftliche Frauenberufe) weiter­

hin fehlen würden. 

Zu § 80 : 
Die Präsidentenkonferenz wendet sich nicht gegen die vorge­

schlagene Ver längerung der Ausbi ldung�,dauer an di e Akadetni e 

für Sozialarbeit und der Einbau eines Praxissemesters (§ 
81 lit.d) zur Verbesserung der praktischen Ausbildung ist 

sicherlich auch positiv zu werten. Zur Erwägung gestellt 

sei allerdings, ob der zum Teil aus Prestigegründen und 

anderen nicht qualitätsbezogenen Gründen stattfindende 
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Wet tbel,-.Jel-b um di e Ausbi ldun 9s�}er I �ngerungen (Haup tschul­

lehrer, l)olksschullehrer, Soz i alarbei ter USl...J.) vom Stand­

punkt der Kosten-Nutzen-Relation wirklich vertretbar ist 

und nicht nur oder zum Teil eine unerwünschte "Verwissen­

schaftlichun9" oder Theoretisierung der Ausbildun9 bringt. 

�y_a�!�� wird die Meinung vertreten, daß Kurse zur Fortbil­

dung und zur Ausbildung in Spezialber9ichen der Sozialarbeit 

sowie in anderen Bereichen in den berufspädagogischen Aka­
demien und nicht direkt an der Akademie für Sozialarbeit 

angesiedelt werden sollten. 

Zu § 81 Abs.l: 

Im Lehrplan der Akademie für Sozialarbeit wird die Einfüh­

rung eines Praxissemesters an sich begrüßt. Mit Nachdruck 

wird aber die Beibehaltung der "Lebenskunde" als Pflichtge­

genstand verlangt. Der in den Erläuterungen genannte Grund 

für die geplante Streichung, Lebenskunde sei in den anderen 

Schulen als Pflichtgegenstand gestrichen wordenr ist nicht 

stichhältig, weil gerade in den Sozialberufen die Lebens­

kunde von größter Bedeutun9 ist. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunsch':3emäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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